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Kurze Tagesüberficht
Das Reichskabinett verabschiedete in der letzten Sitzung

-es Jahres am Donnerstag eine Reihe von Eesetzesvor -

lagen. Der Führer und Reichskanzler dankte seinen Mit¬
arbeitern für die Arbeit am Aufbau des nationalsozialisti¬
schen Staates .

Durch eine Verordnung über Preisüberwachung ist das
Anwendungsgebiet über Preisbestimmungen jetzt aus alle
Güter und Leistungen ausgedehnt worden .

Der ungarische Ministerpräsident Eömbös wandte sich im
Parlament gegen deutschfeindliche Ausfälle eines Abgeord¬
neten und betonte die Freundschaft mit Deutschland.

Der Memeler Landtag war bei seinem Zusammentritt
wieder beschlußunfähig , weil die Mitglieder des litauischen
Blocks nicht erschienen. Die Mehrheit des Landtags brachte
mit einer Erklärung ihr Mißtrauen gegen das Direktorium
zum Ausdruck.

Die englischen Quartiermacher sind an der Saar bereits
eingetroffen . Es wird auch eine Schwadron Ulanen mit
Panzerwagen kommen. ' " ^ '

Auf der Insel Ceylon herrscht eine verheerende Mala¬
ria-Epidemie . Eine halbe Million Menschen liegt schwer
krank darnieder .

Saulelltttaguvg ln Verlis
Der Führer begrüßt seine Gauleiter.

-DRV . Berlin , 13 . Dez. Die NSK . meldet : Am Donnerstag
vormittag begann in Berlin in Anwesenheit des Stellvertreters

Führers , Rudolf Hetz , und unter dem Vorsitz des Reichs¬
organisationsleiters Dr . Ley eine Tagung der Gauleiter und

Hauptamtswalter der Partei .
Vor Beginn der Besprechungen , die im Reichsnährstandshaus

rattsanden , gedachte der Stellvertreter des Führers in eindrucks¬
vollen Worten ehrenden Gedenkens des Todes des SA -Eruppen -

ührers Dr . Zunkel .
Die Tagung selbst galt insbesondere einer umfassenden Aus¬

sprache über die aktuellen Fragen der deutschen Agrarpolitik
und der Zusammenarbeit zwischen Partei und Reichsnährstand .

Am Schluß der Vormittagstagung erschien auch der Führer
bei seinen Gauleitern , um sie zu begrüßen .

Nachmittags besuchten die Gauleiter die Berliner Diensträume
der Reichssührung SS . Der Reichsführer SS Himmler be¬

grüßte die Teilnehmer der Tagung und führte sie persönlich
durch die einzelnen Abteilungen .

Betrifft Svende aus Lohn und Gehalt
Berlin , 13. Dez . Der Reichsminister der Finanzen hat nach¬

stehende Regelung für Spenden von Lohn und Gehalt
mit Gültigkeit vom 1 . Januar 1938 ab getroffen :

Zum Erwerb der Monatsplakette berechtigt vom 1 . Januar
1935 ab ein Winterhilfswerkopfer von 18 Prozent der
neuen Lohn st euer 1935 . Zur Vermeidung unbilliger Här¬
ten soll diese Spende jedoch nicht mehr als die Dezember-

spende für das Winterhilsswerk betragen . Lohn- und Gehalts¬
empfänger, die von der Lohnsteuer befreit sind, erhalten die Pla¬
kette bei einer Zahlung von 25 Pfg .

Für Freundschaft mit Deutschland
Ein Artikel Lord Snowdens

London , 13 . Dez . „Daily Mail " veröffentlicht einen Welt-

Üopvright- Artikel von Lord Snowden unter der Ueberschrisr :

»Warum soll keine Freundschaft mit Deutschland geschlossen wer¬
den '?" Lord Snowden sagt u. a .. im allgemeinen scheine ein

neuer Krieg zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt als un¬
vermeidlich betrachtet zu werden. Niemand lasse sich täuschen
durch das Dementi , das auf die unvorsichtigen Aeußerungen des
Verichleritarters für das Heereswesen in der französischen Kam¬
mer, Archlmbaud , ersolgt sei. Die französische Politik sei u. a.
nus das englisch -französische Militärbündnis gegründet . Tatsäch¬
lich gingen alle Reden französischer Minister von der Annahme
nus . daß Frankreich im Falle eines Krieges mit Deutschland aus
die Unterstützung Großbritanniens rechnen könne . Wenn die

lbeiahr , daß Großbritannien rn einen Krieg gezerrt werde, an
dem es kein Interesse habe , vermieden werden solle , müsse die

amtliche Haltung der br ' tischen Regierung gegenüber Deutschland
kründlich geändert werden 18 Jahre lang scr Deutschland als

unterworfene Ration behandelt loorden . Die anderen Mächte
dätten in jeder Weise geze gi , daß ne Deutschland in einer solchen
demütigenden Stellung halten wollen Man brauche sich nur ««

Deutschlands Lag « zu »ersetzen. Der Schlüssel zur Lage sei in ser
Hand Großbritanniens. Es müsse Deutschland di« Areundschasts -
Hand reichen -Venn es sich von einer deutschfeindlichen PoUt - k,
d>e jetzt die europäischen Angelegenheiten beherrsche, loslösr. dann
*erd« rs keinen Krieg gebe«.

Letzte Mabinettsfitzung 1YZ4
Mehr alt zehn Gesetze vmadschie-ek — Sa«k des Führers a« seine Mitarbeiter
Berlin , 13. Dez . Das Neichskabinett verabschiedete in

seiner Sitzung am Donnerstag , der letzten in diesem Jahr »
noch eine Reihe von Gesetzentwürfen politischer, wirtschaft¬
licher, rechtlicher und kultureller Art .

Zunächst wurde ein Gesetz über den Ausgleich
bürgerlich - rechtlicher Ansprüche genehmigt .
Der nationalsozialistische Staat fordert von den einzelnen
Volksgenossen ein hohes Matz von Opferbereitschaft zum
Besten des Ganzen . Ein leuchtendes Beispiel dieser Opfer -

willigkeit sind die zahllosen Opfer an Blut und Vermögen ,
die im Kamps um die nationalsozialistische Erhebung von
den alten Kämpfern der NSDAP , gebracht worden sind .
Deshalb mutz ein jeder einzelne gewisse Nachteile , die ihm
durch politische Vorgänge dieser Erhebung erwachsen sind,
im Interesse der Gesamtheit selbst auf sich nehmen . Lediglich
für autzergewohnliche Schäden , deren Tragung ihm nach
gesundem Bolksempfinden billiger Weise nicht allein zu-

zumuten sind, kann der Volksgenosse einen gewissen Aus¬

gleich beanspruchen. Dieser Ausgleich kann ihm nach dem

Gesetz über den Ausgleich bürgerlich -rechtlicher Ansprüche
vom 13. Dezember 1S34 unter bestimmten Voraussetzungen
und in einem besonders vorgesehenen Verfahren zu Lasten
der Allgemeinheit gewährt werden . Doch ist die Anwendung
des Gesetzes ausdrücklich auf Vorgänge beschränkt , dis sich
bis zum 2. August 1334 ereignet haben .

Sodann wurde ein Gesetz gegen heimtückische
Angriffe anfStaatund Partei und zum Schutze
der Parteiuniformen genehmigt , ferner ein Gesetz

über die „Uebernahme von Garantien zum Ausbau der

Rohstoffwirtschaft ".
Zur Sicherung der Erhaltung und Nachzucht hochwertigen

Erbgutes des deutschen Waldes sowie zur Aus¬

merzung artlich minderwertiger Bestände und Einzelstämme
wnrde ein forstliches Artgesetz beschlossen .

Die fortschreitende Vereinheitlichung des deutschen Hoch¬
schulwesens erfordert eine einheitliche Festsetzung der

für Hochschullehrer geltenden Alters¬

grenze sowie eine Neuregelung der Bestimmungen über
die Versetzung von Hochschullehrern u. ihre Entbindung von

amtlichen Verpflichtungen . Diesen Notwendigkeiten trägt
das heute verabschiedete Gesetz über „Die Entpflichtung und

Versetzung von Hochschullehrern" Rechnung .
Ein Gesetz über die „Einfuhr st euer der Ge¬

meinde Helgoland " gibt dieser die Möglichkeit , in

gleicher Weise wie vor dem Inkrafttreten der Weimarer

Verfassung die Einfuhr alkoholhaltiger Getränke und un¬
verarbeiteten Branntweins sowie die Einfuhr von Tabak¬

erzeugnissen zu besteuern .
Das Reichskabinett stimmte ferner einem Vorschlag des

Reichsinnrnministeriums zu, wonach am Montag , de»
2 4. Dezember , und Montag , den 31 . Deze m b e r . di«

Dienstzeitder Behörden nach den Vorschriften des

Sonntagsdienstes geregelt wird .

Ein „Gesetz zurAenderung des Gesetzes zum
SchutzedesEinzelhandels

" schränkt die Errichtung
neuer Verkaufsstellen auf bestimmten Gebieten ein . Die Er -

richtungssperre dient gleichzeitig als gesetzliche Grundlage
für die Prüfung der Sachkunde und persönlichen Zuverläs¬
sigkeit bei der Errichtung neuer Verkaufsstellen und damit

zugleich als Uebsrleitung zu einem künftigen allgemeinen
Einzelhandelsgesetz .

Das „EesetzüberSpar - undGirokassen , kom¬
munale Kreditinstitute und Eiroverbände sowie Girozen¬
tralen " sieht lediglich die Verlängerung einer den Landes¬

regierungen seit langem für eine zweckmäßige Gestaltung
des öffentlich - rechtlichen Kreditwesens gegebenen Ermächti¬
gung vor.

Das „Gesetz zur ÄnderungderRechtsanw alts¬
ordn ung " gibt den Rechtsanwälten den im Augenblick
möglichen Schutz gegen eine ungesunde Uebersetzung und
eine drohende wirtschaftliche Verkümmerung des Anwalts¬
standes. ^

Genehmigt wurde sodann ein „Gesetz über die Kraft¬
loserklärung von Aktien " und ein „Gesetz über

die Maßnahmen auf dem Gebiete des Kapitalver -

kehrs "
, wodurch die bisherigen Moratorien bei Aufwer -

tungsfälligteiten im allgemeinen verlängert werden . Gleich¬

zeitig tritt eine gewisse Auflockerung der eingefrorenen
Kredite ein .

Ein „Gesetz iiberden freiwilligen Arbeits¬

dienst " ichasst die gesetzlichen Voraussetzungen für die

Aufrechterhaltung der Ordnung und Diszplin im Arbeits¬
dienst.

Schließlich verabschiedete das Neichskabinett auf Antrag
des Reichspropagandaministers ein „E e s etz z u r A emd e-

rung des Lichtspielgesetzes " , wonach in Zukunft
von der obligatorischen Mitwirkung des Reichsfilmdrama¬
turgen abgesehen und seine Tätigkeit ans die Fälle be¬
schränkt wird , in denen die Industrie seine Mitwirkung er¬
bittet . Dieser Bitte wird künftig nur dann entsprochen
werden , wenn der Reichsfilmdramaturg auf Grund des ihm
vorgelegten Entwurfes oder Drehbuches die Ueberzeugung
erlangt , datz der Film , dessen Herstellung beabsichtigt ist,
einer solchen amtlichen Förderung würdig ist.

Am Schluß der Kabinrttssitzung dankte der Führer
und Reichskanzler den Mitgliedern - es Reichskabinetts für
die im jetzt zu Ende gehenden Jahr geleistete Arbeit beim
Aufbau des nationalsozialistischen Staates und sprach ihnen
für die bevorstehenden Feiertage und zum Jahreswechsel

-eine besten Wünsche ans . Gleichzeitig teilte der Führer

mit daß er von dem sonst üblichen Neujahrs -

empfang der Mitglieder derNeichsregierung '»

diesem Jahre Abstand nehmen werde .

Gesetz gegen heimMtschr Angriffe «ns
Staat und Partei

DRV . Berlin , 13. Dez . Im Laufe der Kabinettssttzung am
Donnerstag hat die Reichsregierung außer den bereits gemel¬
deten ein „Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und
Partei und zum Schutz der Parteiuniform " angenommen . .Die¬
ses Gesetz soll die Verordnung zur Abwehr heimtückischer An¬
griffe gegen die Regierung der nationalen Erhebung vom 21 .
März 1933 ersehen. In einzelnen Bestimmungen sind nicht un¬
erhebliche Aenderungen des bisherigen Rechts vorgenommen.
Im ganzen bedeutet jedoch das Gesetz nur eine Anpassung der
oben genannten Verordnung vom 21 . März 1933 an die in der
Zwischenzeit eingetretene Aenderung der tatsächlichen Verhält¬
nisse.

In K 1 des Gesetzes heißt es : Wer vorsätzlich eine unwahre
oder gröblich entstellte Behauptung tatsächlicher Art aufstellt
oder verbreitet , die geeignet ist, das Wohl des Reiches oder
das Ansehen der Reichsregierung oder das der NSDAP , oder
ihrer Gliederungen schwer zu schädigen, wird , soweit nicht in
anderen Vorschriften eine schwerere Strafe angedroht ist , mit
Gefängnis bis zu zwei Jahren , und wenn er die Behauptung
öffentlich aufstellt oder verbreitet , mit Gefängnis nicht unter
drei Monaten bestraft . Wer die Tat grobfahrlässig begeht,
wird mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder Geldstrafe be¬
straft .

Richtet sich die Tat ausschließlich gegen das Ansehen der
NSDAP , oder ihrer Gliederungen , so wird sie nur mit Zu¬
stimmung des Stellvertretrs des Führers oder der von ihm be¬
stimmten Stelle verfolgt . Neu ist daran vor allem , datz eine
Tat , die sich ausschließlich gegen das Ansehen der NSDAP , rich¬
tet , nur mit Zustimmung des Stellvertreters des Führers ver¬
folgt werden soll . Durch diese Vorschrift soll ermöglicht wer¬
den, daß leichtere Fälle , an deren Verfolgung der Partei nichts
gelegen ist , straflos bleiben .

Nach 8 2 des neuen Gesetzes wird mit Gefängnis bestraft ,
der öffentlich gehässige, hetzerische oder von niedriger Gesin¬
nung zeugende Aeußerungen über leitende Persönlichkeiten
des Staates oder der NSDAP ., über ihre Anordnungen oder
die von ihnen geschaffenen Einrichtungen macht, die geeignet
sind , das Vertrauen des Volkes zur politischen Führung zu
untergraben . Den öffentlichen Aeußerungen stehen nichtöffent¬
liche gleich , wenn der Täter damit rechnet oder rechnen muß,
daß die Aeußerung in die Öffentlichkeit dringen werde . Nach
den bisherigen Vorschriften konnten unter Umständen derartige
Aeußerungen nur mit unzulänglicher Strafe geahndet werden.
Diesem Mangel soll jetzt abgeholfen werden ; jedoch soll nicht
jede Aeußerung , die den Tatbestand der Vorschrift erfüllt , ver¬
folgt werden . Im allgemeinen soll die Verfolgung nur ein-
treten , wenn , die Straflosigkeit der Tat im Interesse des Ee-
samtwohles und des Ansehens von Staat und Partei nicht
tragbar wäre . Um eine einheitliche Beurteilung der Frage ,
wann diese Voraussetzungen gegeben sind , zu gewährleisten , ist
vorgesehen, daß die Tat nur aif ausdrückliche Anordnung des
Reichsministers der Justiz verfolgt wird , der , falls die Tat sich
ausschließlich gegen leitende Persönlichkeiten der NSDAP , rich¬
tet , die Entschließung im Einvernehmen mit dem Stellvertreter
des Führers trifft .

Nach 8 3 wird der , wer eine strafbare Handlung begeht oder
androht und dabei , ohne dazu berechtigt zu sein , eine Uniform
oder ein Abzeichen der NSDAP , oder ihrer Gliederungen
trägt oder mit sich führt , mit Zuchthaus , in leichteren Fällen
rnit Gefängnis nicht unter 0 Monaten bestraft .

Wer die Tat in der Absicht begeht , einen Aufruf oder in der
Bevölkerung Angst oder Schrecken zu erregen oder dem Deut¬
schen Reich außenpolitisch Schwierigkeiten zu bereiten , wird



mit Zuchthaus nicht unter 3 Jahren oder mit lebenslänglichem
Zuchthaus bestraft .

In besonders schweren Fällen kann auf Todesstrafe erkannt
werden .

Nach diesen Vorschriften kann ein Deutscher auch dann ver¬
folgt werden , wenn er die Tat im Ausland begangen hat .

Nach 8 4 wird , wer seines Vorteils wegen oder in der Ab¬
sicht, einen politischen Zweit zu erreichen , sich als Mitglied der
NSDAP , oder ihrer Gliederungen ausgibt , ohne es zu sein ,
mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe oder mit
einer dieser Strafen bestraft .

Auch hier wird die Tat nur mit Zustimmung des Stellver¬
treters des Führers oder der von ihm bestimmten Stelle ver¬
folgt . Eine entsprechende Strafvorschrift hat bisher im gelten¬
den Recht gefehlt .

Nach 8 5 wird , wer parteiamtliche Uniformen , Uniformteile ,
Gewebe, Fahnen oder Abzeichen der NSDAP ., ihrer Gliede¬
rungen oder der ihr angeschlossenen Verbände ohne Erlaubnis
des Reichsschatzmeisters der NSDAP , gewerbsmäßig herstellt ,
vorrätig hält , feil hält oder sonst in Verkehr bringt , mit Ge¬
fängnis bis zu 2 Jahren bestraft .

Wer parteiamtliche Uniformen und Abzeichen im Besitz hat ,
ohne dazu als Mitglied der NSDAP , oder ihrer Gliederungen
befugt zu sein , wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre und
wenn er diese Gegenstände trägt , mit Gefängnis nicht unter
einem Monat bestraft . Dasselbe gilt für Uniformen und Uni¬
formierte , die den genannten Uniformen und Uniformteilen
zum Verwechseln ähnlich sind . Neben der Strafe kann auf Ein¬
ziehung erkannt werden . Die eingezogenen Gegenstände sind
dem Rcichsschatzmeister der NSDAP , zu überweisen .

Die Verfolgung der Tat und die Einziehung findet nur mit
Zustimmung des Stellvertreters des Führers statt .

Das wesentlich Neue an diesen Vorschriften ist , daß bisher
nur bestraft wurde , wer unbefugt Uniformen und Uniformstücke
in Besitz hatte . Nunmehr soll bereits das ohne Erlaubnis des
Reichsschatzmeisters der NSDAP , erfolgende gewerbsmäßige
Herstellen , Vorrätighalten und Feilhalten strafbar sein .

Hinsichtlich der parteiamtlichen Abzeichen war bisher nur un¬
befugtes Tragen strafbar . Nunmehr soll aber auch schon der
unbefugte Besitz strafbar sein. Die Vorschriften gelten sinnge¬
mäß auch für den Reichsluftschutzbund, den Deutschen Luft¬
sportverband , den Freiwilligen Arbeitsdienst und die technische
Nothilfe . Die Ausführungsvorschriften erläßt der Reichsmi¬
nister der Justiz . Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkün¬
dung in Kraft mit Ausnahme der Bestimmungen des 8 5 über
das Feilhaltcn von Uniformen usw .

*

Das Gesetz öder die AufreAterhaitunq da« Srdrmng m d
DtWlta tm Freiwilligen Ardeiisdienst

DNB . Berlin . 13. Dez . Unter den Donnerstag vom Reichs-
ksbinett beschlossenen Gesetzen befindet sich auch ein Gesetz über
den Freiwilligen Arbeitsdienst . Das sehr kurz gefaßte Gesetz
hat folgenden Wortlaut :

8 1-
Die Angehörigen des Freiwilligen Arbeitsdienstes unter¬

liegen einer öffentlich-rechtlichen Dienststrafgewalt nach Maß¬
gabe der Vorschriften , die der Reichsminister des Innern auf
Vorschlag des Reichskommissars für den Freiwilligen Arbeits¬
dienst erläßt .

Außer den sonst üblichen Dicnststrafen können auch Haft und
Arrest verhängt werden .

8 2.
Die öffentlichen Behörden haben im Rahmen ihrer Zustän¬

digkeit den mit der Ausübung der Dienststrafgerichtsbarkeit be¬
trauten Dienststellen des Freiwilligen Arbeitsdienstes Amts¬
und Rechtshilfe zu leisten.

8 3-
Der Reichsminister des Innern erläßt die zur Durchführung

und Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und Ver¬
waltungsvorschriften .

In der Begründung zu diesem wichtigen Gesetz heißt es
wörtlich : Der Freiwillige Arbeitsdienst , dem heute beinahe eine
viertel Million junger Männer laufend angehören , verlangt
von der Gefolgschaft unbedingten Gehorsam vor den Führern ,
von den- Führern strenges gerechtes Handeln gegenüber der Ge¬
folgschaft und von allen Angehörigen des Arbeitsdienstes
tadelsfreien Lebenswandel , treue Kameradschaft und tätige Ein¬
ordnung in die Gefolgschaft.

Der Eintritt in den Arbeitsdienst ist freiwillig . Wer sich
aber einmal verpflichtet , eine bestimmte Zeit Volk und Staat
mit dem Spaten zu dienen , muß sich in die Ordnung des Frei¬
willigen Arbeitsdienstes voll einpassen und darf uuch nicht den
Dienst unbefugt vorzeitig verlassen.

V«»cs c « -«con oi/-ec« .
(IS. Fortsetzung . !

Der Frieden vom Oberhof. Könnte einem Weltkinde
wie Ihnen der stille Frieden hier zwischen den Bergen
genügen ?"

„Ja ! Er würde mir genügen .
"

Da faßte er ihre Hände, sein heißer Atem strich über
sie bin.

„Ich liebe Sie , Gisela ! Wollen Sie meine Frau
werden ?"

Die Schicksalsfrage war gefallen ! .
Gisela sah den Mann an, sah seine fledernden Augen

und erschauerte bis ins Herz hinein .
„Ja ! Ich will !"
Gisela wußte nichts mehr, sie wußte nur , daß ein

heißer Männermund sich immer wieder auf den ihren
Preßte.

Still und dunkel und voll Sehnsucht war die Nacht .
Unter den tief herabhängcnden Zweigen der alten

Silberweide stand Christa und hatte beide Hände aufdie Brust gelegt . Ringsum höhnte es :
„Närrin ! Was hast du denn gehofft ? Du ! Nichts

aus seinem Lebenswege , das er nur geduldet hat, weil
cr den Wunsch seines Vaters respektieren mußte !"

Gisela Heiden ! Sie also!
Ihr war es gelungen , das stolze Herz Ernst Ober¬

hofs zu erobern. So schön und elegant und gewandt
mußte man sein, wenn man Ernst Oberhofs Liebe er¬
ringen wollte .

Lieber Gott , schenke ihm alles Glück ! dachte Christa .Was mit mir geschieht, ist ja so nebensächlich . Ganz
gleichgültig ! Nur er — er ! Alles Glück sür ihn, lieber
Gott !

Leise huschte Christa ins Haus zurück, denn cs war
ihr wie eine Entweihung , noch länger hier zu stehen

Sie Aenderung -es Gesetzes zum Schutze
de» Einzelhandels

DNB . Berlin , 13. Dez: Das iiL der Kabinettssitzung am
Donnersrag verabschiedete Gesetz zur Aenderung des Gesetzes
zum Schutze des Einzelhandels sieht im wesentlichen vor , baß
die bisher im Gesetz vorgesehene Befristung der Sperre sür die
Errichtung neuer Eimelhandelsverkavssstellen bis zum 1 . Ja¬
nuar 1835 wegsällt . Die Sperre dauert also unbefristet on.

Wie dazu in der Begründung ausgefiihrt wird , kann auf eine
weitere Verlängerung der Sperre nicht verzichtet werden . Ein¬
mal macht es die in den verschiedensten Teilen des Einzelhan¬
dels bestehende Uebersetzung auch weiterhin nötig , die Errich¬
tung neuer Verkaufsstellen einzuschränken.

Vor allem aber soll weiterhin die Errichtungssperre als not¬
wendige gesetzliche Grundlage für die Prüfung der Sachkunde
und persönlichen Zuverlässigkeit bei der Errichtung neuer Ver¬
kaufsstellen u . damit zugleich als Ueherleitung zu einem künf¬
tigen allgemeinen Einzelhandelsgesetz dienen .

In der Begründung wird darauf hingewiesen , daß schon bis¬
her das Verbot der Errichtung von Einzelhandelsverkaufsstel¬
len seit dem Erlaß des Gesetzes am 12. Mai 1833 einen grund¬
sätzlich anderen Inhalt bekommen hat . Die für die Bewilli¬
gung von Ausnahmen von der Errichtungssperre maßgebenden
Durchführungsverordnungen haben schrittweise an die Stelle
der Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse die Prüfung der
Sachkunde und persönlichen Zuverlässigkeit des Antragstellers
treten lassen. Pie erste Durchführungsverordnung ließ Aus¬
nahmen nur zu , wenn ein Bedürfnis für die Errichtung der be¬
absichtigten Verkaufsstelle nachgewiesen wurde . Die zweite
Durchführungsverordnung brachte eine Auflockerung für die Er¬
richtung selbständiger Fachgeschäfte, aber nur so weit , als eine
Gefährdung anderer Verkaufsstellen nicht zu befürchten war .
Hier war bereits in der Verordnung die Möglichkeit vorge¬
sehen , eine Ausnahme zu versagen , wenn der Antragssteller
die erforderliche fachliche Eignung nicht besaß. Die dritte
Durchführungsverordnung vom 23 . Juli 1834 behielt die mit
der Prüfung des Bedürfnisses verbundene strenge Handhabung
der Sperre nur noch für die Errichtung gewisser, besonders ge¬
nannter Betriebe bei , nämlich für Warenhäuser , Serienpreis¬
geschäfte , Einheitspreisgeschäfte und Unternehmungen ähnlicher
Art sowie für Verkaufsstellen eines mehrere Verkaufsstellen be¬
treibenden Unternehmens . Im übrigen wurde aber in dieser
Verordnung bereits die Zulässigkeit von Ausnahmen für dl«
Errichtung selbständiger Fachgeschäfte grundsätzlich nur noch
davon abhängig gemacht, daß der Antragsteller die erforderliche
Sachkunde und persönliche Zuverlässigkeit besitzt.

Damit war praktisch bereits eine Auflockerung der Sperre
vorgenommen worden , die den berechtigten Interessen des
Hausbesitzes und des kaufmännischen Nachwuchses weitgehend
Rechnung trug . Gleichzeitig ist hiermit aber dem mittclstäfldi -
schen Einzelhandel nicht nur ein Schutz gegen die Konkurrenz
unerfahrener und unzuverlässiger Personen gegeben, sondern
auch der Weg gewiesen, durch Steigerung seiner Leistungsfähig¬
keit aus eigener Kraft zur Besserung seiner Lage beizutragen .

Die Forderung der Sachkunde und Zuverlässigkeit ist die un¬
bedingte Voraussetzung für eine Gesundung der Verhältnisse
im deutschen Einzelhandel . Ihr würde jedoch die gesetzliche
Grundlage entzogen, wenn jetzt das grundsätzliche Verbot der
Errichtung neuer Verkaufsstellen aufgehoben werden würde .

Die Begründung hebt ausdrücklich hervor , daß an dem Er¬
laß eines allgemeinen Einzelhandelsgesetzes , das eine endgül¬
tige Ordnung darstellt , erst herangegangen werden kann, wenn
im Rahmen der bisherigen Regelung noch weitere Erfahrungen
gewonnen sind .

Des weiteren wird das Verbot der Errichtung neuer Ver¬
kaufsstellen auch auf die Uebernahme bestehender Verkaufsstel¬
len ausgedehnt . Mit dieser Neuerung soll verhindert werden ,
daß Personen , die die erforderliche Sachkunde und die persön¬
liche Zuverlässigkeit nicht besitzen , ans dem Umwege über die
käufliche Uebernahme einer bereits bestehenden Verkaufsstelle
noch einen Zugang zum Einzelhandel finden .

Die Genehmigungspflicht für Erweiterungen ist durch das
neue Gesetz auf Fälle beschränkt, io lenen tue Erweiterung 25
Quadratmeter übersteigt . Es wird gehofft , daß diese weitere
Auflockerung der räumlichen Beschränkungen sich zugunsten der
mittelständischen Betriebe , des Hausbesitzes und der Bauwirt¬
schaft auswirken wird .

Schließlich wird in dem neuen Gesetz u . a . die Möglichkeit
geschaffen , die bisher ausschließlich den obersten Landesbehörden
zustehende Ermächtigung zur Schließung von Crfrischungsräu -
men in Warenhäusern und ähnlichen Betrieben auch den Nach¬
geordneten Behörden zu übertragen .

Sarmiteüvttlltchme mm Ausbau der Rohstofftv r .s^
DNB . Berlin , Iss . Dez . Pie Rcichsregierung . hat in ihrer

Kabinettssitzung am Donnerstag ein „Gesetz über die Ueber¬nahme von Garantie » zum Ausbau der Nohstoffwirtschaft"
schlossen. In dem Gesetz, das , im ganzen nur fünf Paragraph ^umfaßt , wird der Neichsminister der Finanzen ermächtigt ,Ausbau der deutschest Rohstosfwirtschaft Garantien zu überneh¬men- Weiter kann der Reichswirtschaftsminister im Einver¬
nehmen mit t>M Reichsminister der Finanzen Maßnahmen
treffen , um das Reich , soweit es aus den Garantien in Anspruch
genommen wird , zu entlasten . Die Durchführungsbestimmun¬
gen werden vom Reichswirtschaftsminister sm Einvernehmenmit dem Reichsminister der Finanzen erlassen, doch ist vorge¬
sehen , daß gegebenenfalls der Reichsminifter sür Ernährung n
Landwirtschaft oder der Reichsforstmeister die Zuständigkeit am
stelle des Reichswirtschaftsministers übernehmen können.

Sie AMewug dtk Rkchtsanwallsordurrug
DNB . Berlin , 13. Dez. Ans der Tagesordnung der Kabi¬

nettssitzung am Donnerstag hat ein Gesetz zur Aenderung
Rechtsanwaltsordnung , das vom Reichs- und preußischen Ju¬
stizminister vorgelegt worden war , seine Erledigung gefunden .Dieses Gesetz bringt in erster Linie einige Aenderungen uitz
Ergänzungen der Vorschriften über die Zulassung zur Rechts¬
anwaltschaft und die Zurücknahme der Zulassung . Die neuen
Vorschriften verfolgen das Ziel , Anwärter , deren Aufnahme indie Anwaltschaft nach ihrer Persönlichkeit oder ihren Verhält¬
nissen im Interesse der Rechtspflege nicht erwünscht ist , wirk¬
samer von ihr fernzuhalten , als es nach den bisher geltenden
Vorschriften möglich war . Weiter will das Gesetz einem unge¬
sunden Zusammenschluß von Rechtsanwälten in den Großstädten
entgegenwirken .

Zunächst bringt das Gesetz u . a . eine neue Fassung der Bestim¬
mungen über die Zulassung von Rechtsanwälten . Danach ist
die Zulassung zu versagen : „Wenn die Persönlichkeit des An¬
tragsstellers nach seinem bisherigen Verhalten keine Gewähr sür
zuverlässige Berufsausübung und gewissenhafte Erfüllung der
anwaltlichen Standespflichten bietet .

" Weiter wird mit dem
neuen Gesetz die Möglichkeit gegeben, einen Anwärter fernzu¬
halten , dessen Zulassung mit Rücksicht auf seine Verhältnisse und
die Art seiner Wirtschaftsführung eine Gefahr für die Rat¬
suchenden darstellt . Diese Bestimmung füllt eine Lücke der alten
Gesetzgebung aus .

Da es bei der starken Ueberfiillung des Anwaltberufes häufig
qls Mißstand empfunden worden ist . daß auch solche Anwärter
zugelassrn werden müssen , die bereits geraume Zeit einen an¬
deren Beruf ausgeübt haben , gibt das Gesetz der Justizverwal¬
tung die Möglichkeit, in solchen Fällen die Zulassung zu ver¬
sagen.

Eine wichtige Neuregelung des Gesetzes betrifft die Frage der
Zulassung von Rechtsanwälten in Großstädten . Bisher war die
Zulassung Lei einem Gericht nicht mit der Zahl der bereits zu¬
gelassenen Anwälte in Zusammenhang gebracht worden . Das
hat dazu geführt , daß in zahlreichen Großstädten eine starke
Zusammenballung von Anwaltskanzleien zu verzeichnen ist . Man
hat davon abgesehen, eine allgemeine Sperre über bestimmte
Bezirke zu verhängen , da damit für die Anwärter eine nicht zu
rechtfertigende Härte verbunden gewesen wäre . Ms Notmaß¬
nahme , wie es ausdrücklich in der Begründung zu dem Gesetz
heißt , wird aber nun bestimmt , daß nichtbezirkseingesessene An¬
wärter von der Zulassung zum Anwaltsberuf in den Groß¬
städten und sonstigen besonderen Notstandsbezirken ferngehal¬
ten werden können. Weiter regelt das Gesetz u . a . die in der
letzten Zeit öfter praktisch gewordene Frage , ob sich die aus der I
Anwaltschaft Ausgeschiedenen als Rechtsanwalt bezeichnen dür¬
fen, klar im verneinenden Sinne . Wichtig ist dann u . a . noch
die im Gesetz behandelte Frage , daß der Rechtsanwalt , um sei¬
nen Beruf den Pflichten seines Standes entsprechend ausüben
zu können, unabhängig »on seinem Auftraggeber sein muß. Bei
Syndici , Direktoren , Vorständen von Gesellschaften und der¬
gleichen besteht aber die Gefahr , wie in der Begründung ausge-
sührt wird , daß sie auf Grund ihres ständigen Dienst- oder son¬
stigen Geschäftsvcrhältniises auch in ihrer anwaltschaftlichen
Tätigkeit für ihre Dienstherren in ein gewisses Abhängigkeits -
Verhältnis geraten . Um allen sich daraus ergebenden Schwierig¬
keiten vorzubeugen verpflichtet der neue Paragraph 31 den An¬
walt in bürgerlichen Streitsachen - d . h . im Erkenntnisver -
fahren — sowie im schiedsrichterlichen Verfahren , in Strafsachen
und vor den Perwaltungsgerichten seine Tätigkeit als Prozeß¬
anwalt abzulehnen , wenn er zu dem Auftraggeber in einem
solchen Dienst- oder Esschästsverhältnis steht. Das Gesetz, Vas
rund sieben Seiten umfaßt , bringt im übrigen noch eine Reihe
von weiteren Bestimmungen , die sich mit Einzelheiten der Zu-
lajsungsfrage usw. beschäftigen.
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und die Liebenden zn belauschen. Oder war es eine Ent¬
weihung ihrer eigenen großen Liebe?

Christa lag in ihrem weißen Bert , und die Kissenwaren naß geweint um ihre verlorene Liebe .

6.
„Hast du es dir auch genau überlegt , Gisela ? Daßdu die Sache, obwohl ich sie ahnte, derart übereilen

würdest, hatte ich, offen gesagt, nicht erwartet . Du bistimmer kühl und abweisend gewesen. Aber du scheinst
jetzt den Kopf vollkommen verloren zu haben. Ich mußnatürlich zugeben, - atz dieser Ernst Oberhof ein außer¬
gewöhnlich schöner Mensch ist, mit dem du - ich wohl
zeigen kannst . Und sein Reichtum . Hm — Papa istvielleicht zufrieden mit dir, mein Kind ."

Giselas Brauen schoben sich finster zusammen. Ein
böser Blick schoß zur Mutter hin.

„Papa soll sich nur nicht einbilden , daß ich dafürsorgen werde, daß er Oberhofsches Geld in die Fingerbekommt . Er mag seine noblen Passionen gefälligstlassen und —"
Gisela biß sich ans die Lippen.
Ihre Mutter aber sagte : „Ach, du wußtest es also,mein Kind ? Nun , dann ist ja nichts mehr zu ver¬

schweigen . Ich habe immer alles verhüllt , damit du
nicht schlecht von Papa denken solltest. Wenn du jedochbereits alles weißt — nun , um so besser ! Aber Geldwird er sicher fordern, wenn er erst erfährt, wieviel
Bermögen hinter seinem zukünftigen Schwiegersohn
steht ."

Gisela fühlte plötzlich einen schalen widerlichen Ge¬
schmack auf der Zunge . Sie sagte:

„Papa hat nichts zn verlangen . Aber, wozu streitenmix uns überhaupt ? Ernst wird stets nur seinen eige¬nen Willen gelten lassen . Papa mag sich an ihnwenden .
"

„Bauern heiraten immer nach Geld. Vielleicht nimmt
er dich bloß, weil er hinter dir ein großes Vermögenvermutet ?" fragte die Mutter , und es klang ein bißchen
spitz .

Gisela warf den Kopf zurück.
„Oh, ich war vorsichtig genug , ihn bereits gesternabend auf die mißliche Lage Papas aufmerksam zu

machen . Er meinte aber, das störe ihn nicht . Der Ober¬
hof könne eine Frau ohne Mitgift ertragen .

"
„Das war in der Tat sehr klug von dir, mein Kind!

Offen gestanden, diese Sorge hat mich schon die ganze
Zeit über gequält . Nun ist es ja gut . Also werde ichPapa schreiben , sobald - n von deinem Schwiegervaterin Gnaden ausgenommen worden bist . Gisela , wenn es
dich nur nicht reut ! Du hättest Gräfin Farrenreutherwerden können."

Nun klang es doch wie ehrliche Angst aus der Mutter >
Stimme .

Gisela lachte und warf den Kopf zurück.
„Gras Farrenreuther ? — Oh, der wird sich zn trösten ,

wissen. Der wollte - och nur Papas vermeintlichen !
Reichtum." !

„Vermeintlich ? Erlaube mal , Gisela, Papa war sehr
reich."

„Eben darum. Denkst du denn, die Spatzen werden es
unterdessen nicht längst von allen Dächern pfeifen ? Ichbin sehr froh , - aß ich für mich gesorgt habe und daß ichnun nicht erst den zweifelhaften Genuß auskosten muß,eine gefallene Größe zu heißen," sagte Gisela , und dann
setzte sie nach einer Weile hinzu : „Du hoffst doch nichtetwa , daß Papa sich wirklich herauswindet ? Ich glaube
nicht daran. Und darum ist es gut so, wie es gekommen
ist. Der Oberhofbauer gilt unter den Leuten hier so viel
wie ein König . Sie achten ihn alle . Ihn und seinenSohn . Und er hat viel , viel mehr Geld , als Papa je¬mals besessen hat. Zudem — ich liebe Ernst Oberhof!"

„Ich glaube es dir, Gisela . Aber geheiratet hättest du
ihn nicht, wenn er nicht so reich wäre," meinte die
Mutter .

Da schwieg Gisela .
Als sie zum Mittagessen hinuntergingen , kam geradeein TelegrapheNbote über den Hof, sein gelbes Rad vor

sich herschiebend .
Der Oberhofbaner trat in die Tür , cr las die Adresseund winkte dann .
„Lassen Sie sich einen Teller Essen in der Küche gebenund ein Glas Wein ! Das Telegramm ist für meine

Sommergäste ."
Der Bote bedankte sich und ging in die Küche, wo

gleich darauf das tejse Getuschgl und Gekicher der beiden
Mädchen zu Hören war . tFortj . folgtch
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